
Senatsbeschluss vom 28.05.2014 
- im Genehmigungsverfahren - 
 

Fachprüfungsordnung (FPO) für das  
Fach Wirtschaftswissenschaften  

im Interdisziplinären Masterstudiengang  
der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt 

Vom TT. MM. JJJJ 

Aufgrund des Art. 5 § 3 Satz 1 des Konkordats zwischen dem Heiligen Stuhl und dem Freistaat Bay-
ern vom 29. März 1924 (BayRS 2220-1-K) erlässt die Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt (KU) 
folgende Prüfungsordnung: 

§ 1  
Allgemeine Regelungen 

Das Fach Wirtschaftswissenschaften kann im Interdisziplinären Masterstudiengang der KU im 
Profil Lehramtsgeeigneter Masterstudiengang (Lehramtplus) im Umfang von bis zu 40 ECTS-
Punkten absolviert nur werden.  

§ 2  
Pflicht- und Wahlpflichtmodule 

(1) 1Folgende Pflichtmodule sind im Umfang von 10 ECTS-Punkten erfolgreich zu absolvieren: 

1. BWL IV: Grundprinzipien des Marketing-Management: 5 ECTS-Punkte; Modulprüfung: 
Klausur. 

2. Recht IV: Rechtsordnung: 5 ECTS-Punkte; Modulprüfung: Klausur.  

(2) Folgende Wahlpflichtmodule können absolviert werden:  

1. Current Business Topics: 5 ECTS-Punkte; Modulprüfung: mündliche Leistungen und 
Klausur. 

2. Das Deutsche Steuersystem aus finanzwissenschaftlicher Sicht: 5 ECTS-Punkte; Mo-
dulprüfung: Klausur. 

3. Regional and Urban Economics: 5 ECTS-Punkte; Modulprüfung: Hausarbeiten/Klausur.  

(3) Je nach Fächerkombination im Lehramtsstudium sind zusätzliche Pflicht- und Wahlpflichtmo-
dule nach Maßgabe der nachfolgenden Regelungen erfolgreich zu absolvieren.  

§ 3  
Pflichtmodule in der Fächerkombination mit Mathematik 

In der Fächerkombination mit Mathematik sind zusätzlich folgende Pflichtmodule im Umfang 
von 20 ECTS-Punkten erfolgreich zu absolvieren: 

1. Angewandte statistische Methoden: 5 ECTS-Punkte; Modulprüfung: Klausur. 
2. Statistische Prognoseverfahren: 5 ECTS-Punkte; Modulprüfung: Klausur. 
3. Zeitreihenanalyse: 5 ECTS-Punkte; Modulprüfung: Klausur. 

Seminar Statistik und Ökonometrie: 5 ECTS-Punkte; Modulprüfung: Präsentation mit 
schriftlicher Ausarbeitung. 



§ 4  
Pflichtmodule in der Fächerkombination mit Geographie  

In der Fächerkombination mit Geographie sind zusätzlich folgende Pflichtmodule im Umfang 
von 15 ECTS-Punkten erfolgreich zu absolvieren: 

1. Entrepreneurship: 5 ECTS-Punkte; Modulprüfung: Hausarbeit. 
2. Theory and Strategy in Destination -management and -marketing: 5 ECTS-Punkte; Mo-

dulprüfung: Referat, Hausarbeit und Klausur. 
3. Tourismusmanagement: 5 ECTS-Punkte; Modulprüfung: Referat, Hausarbeit und Klausur. 

§ 5  
Wahlpflichtmodule in der Fächerkombination mit Mathematik und Geographie 

Folgende Wahlpflichtmodule können nur in der Fächerkombination mit Mathematik oder Geo-
graphie zusätzlich absolviert werden: 

1. Logistik: Bestands- und Transportmanagement: 5 ECTS-Punkte; Modulprüfung: Bewerte-
te Übungsaufgaben, Klausur 

2. Operations Research: 5 ECTS-Punkte; Modulprüfung: Bewertete Übungsaufgaben, Klau-
sur 

3. Operations Scheduling: 5 ECTS-Punkte; Modulprüfung: Bewertete Übungsaufgaben, 
Klausur 

4. Simulation mit Arena: 5 ECTS-Punkte; Modulprüfung: Präsentation mit schriftlicher Aus-
arbeitung, bewertete Übungsaufgaben 

5. Stochastische Modelle: 5 ECTS-Punkte; Modulprüfung: Klausur.  

§ 6  
Pflichtmodule in der Fächerkombination mit Englisch  

In der Fächerkombination mit Englisch im Lehramt sind zusätzlich folgende Pflichtmodule im 
Umfang von 20 ECTS-Punkten erfolgreich zu absolvieren: 

1. Business Fiction: 5 ECTS-Punkte; Modulprüfung: mündliche und schriftliche Prüfung und 
„Term Paper“. 

2. Effective Meetings and Negotiations: 5 ECTS-Punkte; Modulprüfung: mündliche und 
schriftliche Prüfung, Semesterarbeit. 

3. Wirtschaftsenglisch I: 5 ECTS-Punkte; Modulprüfung: mündliche und schriftliche Prüfung. 
4. Wirtschaftsenglisch II: 5 ECTS-Punkte; Modulprüfung: mündliche und schriftliche Prüfung. 

§ 7  
Inkrafttreten 

Diese Ordnung tritt am 1. Oktober 2014 in Kraft.  
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